
Vorwort.

befremden könnte es, daß Einer, der noch
nicht lange die Rechtsschuleverlassen hat und
in dem öffentlichen Geschäftsleben nur wenige
Monate thätig gewesen, dem weder eine frucht¬
reiche Erfahrung noch ein tiefes vielseitiges Stu¬
dium Anspruch auf ein Stimmrecht bei Bera-
thung der Gesetze geben, unberufen auftritt, um
seine Ansichten über einen der wichtigsten Gegen¬
stände in einer Druckschrift auszusprechen Der
Verfasser selbst erkennt hierin eine Aufforderung,
sich über die Veranlassung zu seinem Schritte
zu erklären, um dem Vorwurfe der Anmaßung
zu entgehen.



IV

Wem, dem die Rheinlande nicht fremd

sind, könnte es unbekannt seyn, wie Vieles im

amtlichen Wege geschehen ist, um die Gesctzes-

Revision vorzubereiten und zu bcrathcn? wie

mancher Wunsch seit achtzehn Jahren laut ge¬

worden, daß die Angelegenheit wegen ihres

allgemeinen Interesses ein Gegenstand der öf¬

fentlichen Beurthcilung werden möge; daß Die¬

jenigen, welche berufen sind, das Geschäft zu

fördern, mit Beitragen und Vorschlagen viel¬

fältig unterstützt werden möchten; daß die öf¬

fentliche Meinung sich über die zu treffenden

Aenderungen aussprechen möge? — Und doch

ist so wenig zur Oeffentlichkcit gebracht wor¬

den', daß man sich versucht fühlen könnte, zu

glauben, die Angelegenheit nehme entweder das

allgemeine Interesse nicht sehr in Anspruch,

oder es fehle an Mannern, welche die Fähig¬

keit besitzen, ein gewichtiges Wort in die Wag¬

schale zu legen.

Bei genauerer Ansicht der Sache ist es

indessen nicht schwer, den wahren Grund des

Schweigens zu erkennen. Die Nichtjuristen

wagen es nicht, das Feld der Gesetzgebung zu

betreten: die Rechtskundigen aber sind fast

ausschließlich Staatsdicncr oder Geschäftsmän¬

ner, welche durch ihre Berufsarbeiten viel zu

sehr in Anspruch genommen werden, als daß



ihnen Muße dazu bliebe, um die gereiften

Früchte ihres Nachdenkens und ihrer Erfah¬

rung in geordneter Zusammenstellung der Öf¬

fentlichkeit zu übergeben. So darf also Der¬

jenige, dem ein ungünstiges Geschick wider

Willen eine unerfreuliche Muße gewährt, auf

Nachsicht rechnen, wenn er Das, was aus der

Studienzeit ihm noch lebhaft vorschwebt, und

was die kurze Zeit der Praxis ihm anschaulich

gemacht hat, in einer Druckschrist auszusprechen

sich den Muth nimmt.

Weit entfernt von dem Dünkel, die Be¬

fähigtem und Kundigeren belehren zu wollen,

hegt der Verfasser bloß den Wunsch, daß seine

Bearbeitung des Gegenstandes nur im Allge¬

meinen Etwas dazu beitragen möge, die Teil¬

nahme an der gemeinsamen Angelegenheit rege

zu erhalten; daß es ihm gelingen möge, durch

einzelne der ausgesprochenen Ansichten einen der

allgemeinen Wohlfahrt so heilsamen Austausch

der Meinungen zu befördern, und daß hier und

da einer seiner noch unentwickelten Gedanken

eine Aussaat werde auf fruchtbarem Boden.

Thal bei Düsseldorf,

im Octbr. 1333»
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